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EU-Richtlinie des Rates vom 10. Juni 1985

Für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeug-
nisse und sonstigen Befähigungsnachweise auf dem Gebiet der
Architektur und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächli-
chen Ausübung des Niederlassungsrechts und des Rechts auf

freien Dienstleistungsverkehr

(85/384/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 49, 57 und 66,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Aufgrund des Vertrages ist seit Ablauf der Übergangszeit jede auf
der Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedliche Behandlung bei
der Niederlassung und im Dienstleistungsverkehr untersagt. Der
Grundsatz der auf diese Weise erzielten Inländergleichbehandlung
gilt insbesondere für die Erteilung einer für die Aufnahme der Tätig-
keiten auf dem Gebiet der Architektur gegebenenfalls erforderlichen
Genehmigung sowie für die Eintragung oder Mitgliedschaft bei Be-
rufsverbänden oder –körperschaften.

Es erscheint jedoch angebracht, gewisse Bestimmungen vorzuse-
hen, um die tatsächliche Ausübung des Niederlassungsrechts und
des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet der
Architektur zu erleichtern.

Aufgrund des Vertrages sind die Mitgliedstaaten gehalten, keine
Beihilfe zu gewähren, die die Niederlassungsbedingungen verfäl-
schen könnte.

Artikel 57 Absatz 1 des Vertrages sieht vor, dass Richtlinien für die
gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise erlassen werden.

Die architektonische Gestaltung, die Qualität der Bauwerke, ihre
harmonische Einpassung in die Umgebung, die Achtung vor der
natürlichen und der städtischen Landschaft sowie vor dem kollekti-
ven und dem privaten Erbe sind von öffentlichem Interesse; daher
muß sich die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungs-
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise auf qualitative und
quantitatve Kriterien stützen, die gewährleisten, daß die Inhaber der
anerkannten Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi-
gungsnachweise in der Lage sind, die Bedürfnisse der Einzelperso-

 ______________________________________________________
 (1) ABl. Nr. 239 vom 4. 1. 1967, S. 15.
 (2) ABl. Nr. C 72 vom 19. 7.1968, S. 3.
 (3) ABl. Nr. C 24 vom 22. 3. 1968, S. 3.
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nen, der sozialen Gruppen und der Gemeinwesen im Bereich der
Raumordnung, der Konzeption, der Vorbereitung und der Verwirkli-
chung von Bauwerken, der Erhaltung und Herausstellung des archi-
tektonischen Erbes sowie des Schutzes der natürlichen Gleichge-
wichte zu verstehen und ihnen Ausdruck zu verleihen.

Die Ausbildung für berufliche Tätigkeiten auf dem Gebiet der Archi-
tektur ist gegenwärtig sehr unterschiedlicher Art. Es muß jedoch eine
Konvergenz der Ausbildung vorgesehen werden, die zur Ausübung
dieser Tätigkeiten unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ führt.

In einigen Mitgliedstaaten ist für die Aufnahme und Ausübung der
Architektentätigkeiten der Besitz eines Architektendiploms gesetzlich
vorgeschrieben; in einigen anderen Mitgliedstaaten, in denen dieses
Erfordernis nicht besteht, ist jedoch das Recht auf Führung des Ar-
chitektentitels gesetzlich geregelt. In Mitgliedstaaten, in denen weder
das eine noch das andere zutrifft, werden zur Zeit Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, für die Aufnahme und Ausübung derartiger
Tätigkeiten unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ ausgearbeitet..
Daher sind die Voraussetzungen, unter denen in diesen Mitglied-
staaten die Aufnahme und Ausübung der betreffenden Tätigkeiten
möglich wären, noch nicht festgelegt. Eine gegenseitige Anerken-
nung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen setzt voraus, daß diese im ausstellenden Staat
die Aufnahme und Ausübung bestimmter Tätigkeiten ermöglichen.
Daher sollte die Anerkennung bestimmter Bescheinigungen aufgrund
dieser Richtlinie nur insofern gültig bleiben, als deren Inhaber nach
der noch festzulegenden gesetzlichen Regelung im ausstellenden
Mitgliedstaat Zugang zu den Tätigkeiten unter der Berufsbezeich-
nung „Architekt“ haben werden.

Der Zugang zu der gesetzlichen Berufsbezeichnung „Architekt“ ist in
einigen Mitgliedstaaten davon abhängig, daß nach dem Erwerb des
Diploms, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungsnachwei-
ses ein berufliches Praktikum abgeleistet wird; da in dieser Hinsicht
noch keine Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten besteht, muß
zur Vermeidung allfälliger Schwierigkeiten der Erwerb angemesse-
ner praktischer Erfahrungen von gleicher Dauer in einem anderen
Mitgliedstaat als ausreichende Voraussetzung anerkannt werden.
Mit dem durch die Lage in einigen Mitgliedstaaten gerechtfertigten
Hinweis auf „die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Architektur, die übli-
cherweise unter dem Berufstitel „Architekten“ ausgeübt werden“ in
Artikel 1 Absatz 2 soll lediglich der Anwendungsbereich dieser Richt-
linie umrissen werden; eine rechtliche Definition der Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Architektur ist damit nicht beabsichtigt.

In den meisten Mitgliedstaaten werden die Tätigkeiten auf dem Ge-
biet der Architektur de jure oder de facto von Personen mit dem Be-
rufstitel des Architekten, auch in Verbindung mit einem weiteren
Berufstitel, ausgeübt, ohne daß deshalb ausschließlich diese Perso-
nen das Recht hätten, diese Tätigkeiten auszuüben, es sei denn, es
liegen gegenteilige Rechtsvorschriften vor. Die vorgenannten Tätig-
keiten oder einige von ihnen können auch von Angehörigen anderer
Berufe ausgeübt werden, insbesondere von Ingenieuren, die z.B. auf
dem Gebiet des Baugewerbes oder der Baukunst eine besondere
Ausbildung erhalten haben.

Die gegenseitige Anerkennung der Befähigungsnachweise wird die
Aufnahme und Ausübung der Architektentätigkeiten erleichtern.

In einigen Mitgliedstaaten bestehen Rechtsvorschriften, aufgrund
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deren in Ausnahmefällen abweichend von den Ausbildungsbedin-
gungen, die normalerweise für die Führung der gesetzmäßigen Be-
rufsbezeichnung „Architekt“ gestellt werden, der Titel des Architekten
auch von bestimmten – übrigens sehr wenigen – Kunstschaffenden
geführt werden darf, die ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten auf
dem Gebiet der Architektur durch ihre Werke unter Beweis gestellt
haben. In der vorliegenden Richtlinie sollte auch der Fall dieser Ar-
chitekten geregelt werden, zumal sie häufig internationalen Ruf ge-
nießen.

Mit der Anerkennung mehrerer derzeit bestehender Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstiger Befähigungsnachweise, die in den
Artikeln 10, 11 und 12 genannt sind, soll den Inhabern dieser Ausbil-
dungsnachweise mit sofortiger Wirkung gestattet werden, sich in
anderen Mitgliedstaaten niederzulassen oder Dienstleistungen zu
erbringen. Bei unvermittelter Anwendung dieser Bestimmung im
Großherzogtum Luxemburg könnte es jedoch aufgrund der geringen
Ausdehnung seines Hoheitsgebiets zu Wettbewerbsverzerrungen
und Störungen bei der Berufsausübung kommen. Es scheint daher
gerechtfertigt, diesem Mitgliedstaat eine zusätzliche Anpassungsfrist
einzuräumen.

Da eine Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung der Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise nicht un-
bedingt die sachliche Gleichwertigkeit der Ausbildungsgänge, die zu
einem solchen Ausbildungsnachweis führen, zur Folge hat, darf die
jeweilige Ausbildungsbezeichnung nur in der Sprache des Heimat-
oder Herkunftsstaates geführt werden.

Zur Erleichterung der Anwendung dieser Richtlinie durch die natio-
nalen Verwaltungen können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass
die Begünstigten, die die in der Richtlinie vorgesehenen Ausbil-
dungsbedingungen erfüllen, zusammen mit ihrem Ausbildungsnach-
weis eine Bescheinigung der zuständigen Behörden des Heimat-
oder Herkunftsmitgliedstaats darüber vorlegen, dass es sich bei
diesen Berufsbezeichnungen um die in der Richtlinie genannten
Bezeichnungen handelt.

Die einzelstaatlichen Bestimmungen über den Zuverlässigkeits-
nachweis können als Normen für den Zugang zu den Tätigkeiten
Anwendung finden, wenn eine Niederlassung vorhanden ist; es ist
daher im übrigen zu unterscheiden zwischen den Fällen, in denen
die Betreffenden noch nie Tätigkeiten im Architekturbereich ausge-
übt haben und den Fällen, in denen sie bereits derartige Tätigkeiten
in einem anderen Mitgliedstaat ausgeübt haben.

Im Falle einer Dienstleistung würde das Erfordernis der Eintragung
oder Mitgliedschaft bei Berufsverbänden oder –körperschaften, die
an sich mit der festen und dauerhaften Tätigkeit im Aufnahmemit-
gliedstaat verbunden ist, zweifellos eine Behinderung für dem
Dienstleistungserbringer darstellen, der seine Tätigkeit nur vorüber-
gehend ausübt. Auf dieses Erfordernis ist daher zu verzichten. Aller-
dings sollte in diesem Fall die Einhaltung der Berufsordnung, über
die diese Berufsverbände oder –körperschaften zu wachen haben,
sichergestellt werden. Zu diesem Zweck ist vorbehaltlich der Anwen-
dung von Artikel 62 des Vertrages vorzusehen, daß von dem Begün-
stigten eine Anzeige bei der zuständigen Behörde des Aufnahme-
mitgliedstaats über die Dienstleistung verlangt werden kann.

Was die Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis auf dem Gebiet der
Architektur betrifft, so enthält die Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des
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Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitneh-
mer innerhalb der Gemeinschaft (1) für die von ihr erfaßten Berufe
keine spezifischen Bestimmungen in bezug auf die persönliche Zu-
verlässigkeit, die Berufsordnung und das Führen des Titels. Je nach
Mitgliedstaat gelten die betreffenden Regelungen für angestellte wie
für freiberuflich tätige Berufsangehörige oder können auf sie ange-
wandt werden. Für die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Architektur ist
in mehreren Mitgliedstaaten der Besitz eines Diploms, Prüfungs-
zeugnisses oder sonstigen Befähigungsnachweises erforderlich.
Diese Tätigkeiten werden sowohl von freiberuflich Tätigen als auch
von Berufstätigen im Angestelltenverhältnis oder auch von densel-
ben Personen im Verlauf ihrer beruflichen Laufbahn abwechselnd in
der einen oder anderen dieser beruflichen Stellungen ausgeübt. Um
die Freizügigkeit dieser Berufstätigen in der Gemeinschaft zu er-
leichtern, erscheint es daher notwendig, die Anwendung dieser
Richtlinie auf Berufstätige im Angestelltenverhältnis auf dem Gebiet
der Architektur auszudehnen.

Durch diese Richtlinie wird eine gegenseitige Anerkennung der den
Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit eröffnenden Diplome, Prü-
fungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise ohne gleich-
zeitige Koordinierung der innerstaatlichen Bestimmungen über die
Ausbildung eingeführt; außerdem ist die Anzahl der betroffenen Be-
rufsangehörigen von einem Mitgliedstaat zum anderen sehr ver-
schieden; unter diesen Umständen muß die Kommission die Anwen-
dung der Richtlinie während der ersten Jahre besonders aufmerk-
sam beobachten –

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Kapitel I
Anwendungsbereich

Artikel 1

(1) Diese Richtlinie gilt für die Tätigkeiten auf dem Gebiet der Ar-
chitektur.

(2) Unter Tätigkeiten auf dem Gebiet der Architektur im Sinne dieser
Richtlinie sind die Tätigkeiten zu verstehen, die üblicherweise unter
der Berufsbezeichnung „Architekt“ ausgeübt werden.

Kapitel II
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnach-
weise, die den Zugang zu den Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Architektur unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ eröffnen

Artikel 2

Jeder Mitgliedstaat erkennt die Diplome, Prüfungszeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise, die die anderen Mitgliedstaaten
den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten ausstellen und die durch
eine den Anforderungen der Artikel 3 und 4 genügende Ausbildung

 ____________________________________________________
 (1) Abl. Nr. L 257 vom 19. 10. 1968, S. 2.
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erworben wurden, an und verleiht ihnen in seinem Hoheitsgebiet in
bezug auf die Aufnahme der Tätigkeiten nach Artikel 1 und deren
Ausübung unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ gemäß Artikel 23
Absatz 1 die gleiche Wirkung wie den von ihm ausgestellten Diplo-
men, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen.

Artikel 3

Die zu den  Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähi-
gungsnachweisen nach Artikel 2 führenden Ausbildungen müssen
durch einen Unterricht auf Hochschulniveau erfolgen, der haupt-
sächlich auf Architektur ausgerichtet ist. Dieser Unterricht muß die
theoretischen und praktischen Aspekte der Ausbildung des Archi-
tekten in ausgewogener Form berücksichtigen und den Erwerb fol-
gender Kenntnisse und Fähigkeiten gewährleisten:

1. die Fähigkeit zu architektonischer Gestaltung, die sowohl ästhe-
tischen als auch technischen Erfordernissen gerecht wird;

2. angemessene Kenntnis der Geschichte und Lehre der Architek-
tur und damit verwandter Künste , Technologien und Geistes-
wissenschaften;

3. Erziehung in den schöpferischen Künsten wegen ihres Einflus-
ses auf die Qualität der architektonischen Gestaltung, der Pla-
nung im allgemeinen und in den Planungstechniken;

4. angemessene Kenntnis in der städtebaulichen Planung und
Gestaltung, der Planung im allgemeinen und in den Planungs-
techniken;

5. Verständnis der Beziehung zwischen Menschen und Gebäuden-
sowie zwischen Gebäuden und ihrer Umgebung und Verständ-
nis der Notwendigkeit, Gebäude und Räume zwischen ihnen mit
menschlichen Bedürfnissen und Maßstäben in Beziehung zu
bringen;

6. Verständnis des Architekten für seinen Beruf und seine Aufgabe
in der Gesellschaft, besonders bei der Entwicklung von Entwür-
fen, die sozialen Faktoren Rechnung tragen;

7. Verständnis der Methoden zur Prüfung und Überarbeitung des
Entwurfs für ein Gestaltungsvorhaben;

8. Verständnis der strukturellen und bautechnischen Probleme im
Zusammenhang mit der Baugestaltung;

9. angemessene Kenntnis der physikalischen Probleme und Tech-
nologien, die mit der Funktion eines Gebäudes - Schaffung von
Komfort und Schutz gegen Witterungseinflüsse - zusammen-
hängen;

10. die erforderlichen Fähigkeiten der Gestaltung, die notwendig
sind, um den Bedürfnissen der Benutzer eines Gebäudes inner-
halb der durch Kostenfaktor und Bauvorschriften gesteckten
Grenzen Rechnung tragen;

11. angemessene Kenntnis derjenigen Gewerbe, Organisationen,
Vorschriften und Verfahren, die bei der praktischen Durchfüh-
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rung von Bauplänen eingeschaltet werden, sowie der Eingliede-
rung der Pläne in die Gesamtplanung.

Artikel 4

(1) Die Ausbildung gemäß Artikel 2 muß sowohl den Anforderungen
des Artikels 3 als auch den nachstehend aufgeführten Vorausset-
zungen entsprechen:

a) Die Gesamtdauer der Ausbildung umfaßt mindestens entweder
vier Studienjahre auf Vollzeitbasis an einer Hochschule oder ei-
ner vergleichbaren Bildungseinrichtung oder mindestens sechs
Studienjahre mit zumindest dreijährigem Vollzeitstudium an einer
Hochschule oder einer vergleichbaren Bildungseinrichtung;

b) die Ausbildung wird abgeschlossen durch die erfolgreiche Able-
gung einer Prüfung auf Hochschulniveau.

Abweichend von Unterabsatz 1 wird ferner als den Anforderungen
des Artikels 2 genügend die bei Bekanntgabe dieser Richtlinie be-
stehende dreijährige Ausbildung an den Fachhochschulen in der
Bundesrepublik Deutschland anerkannt, die den Anforderungen des
Artikels 3 entspricht und den Zugang zu den in Artikel 1 genannten
Tätigkeiten in diesem Mitgliedstaat unter der Berufsbezeichnung
„Architekt“ verschafft, sofern sie durch eine vierjährige Berufserfah-
rung in der Bundesrepublik Deutschland ergänzt wird; diese Berufs-
erfahrung muß durch eine Bescheinigung bestätigt werden, welche
von der Architektenkammer ausgestellt wird, in deren Architektenli-
ste der Architekt, der die Richtlinie in Anspruch nehmen möchte,
eingetragen ist. Die Architektenkammer muß zuvor feststellen, daß
die von dem betreffenden Architekten auf dem Gebiet der Architektur
ausgeführten Arbeiten eine überzeugende Anwendung der in der
Artikel 3 genannten Kenntnis darstellen. Diese Bescheinigung wird
nach demselben Verfahren ausgestellt, das auch für die Eintragung
in die Architektenkammer gilt.

Aufgrund der gesammelten Erfahrungen und der Entwicklung der
Ausbildung auf dem Gebiet der Architektur unterbreitet die Kommis-
sion dem Rat 8 Jahre nach Ablauf der in Artikel 31 Absatz 1 Unter-
absatz 1 vorgesehenen Frist einen Bericht über die Anwendung
dieser Abweichung sowie geeignete Vorschläge, über die der Rat
nach den Verfahren des Vertrages binnen 6 Monaten entscheidet.

(2) Als ausreichend im Sinne von Artikel 2 wird ferner im Rahmen
der sozialen Förderung oder eines Hochschulstudiums auf Teilzeit-
basis die Ausbildung anerkannt, die den Erfordernissen des Artikels
3 entspricht und von einer Person, die seit mindestens sieben Jah-
ren in der Architektur unter der Aufsicht eines Architekten oder Ar-
chitektenbüros tätig war, durch eine erfolgreiche Prüfung auf dem
Gebiet der Architektur abgeschlossen wird. Diese Prüfung muß
Hochschulniveau aufweisen und in Absatz 1 Buchstabe b) genann-
ten Abschlußexamen gleichwertig sein.

Artikel 5
(1)   Die Voraussetzungen für die Ausübung der in Artikel 1 genann-
ten Tätigkeiten unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ sind auch
bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats als gegeben anzusehen,
die zur Führung dieses Titels aufgrund eines Gesetzes ermächtigt
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worden sind, das der zuständigen Stelle eines Mitgliedstaats die
Befugnis zuerkennt, diesen Titel Staatsangehörigen der Mitglied-
staaten zu verleihen, die sich durch die Qualität ihrer Leistungen auf
dem Gebiet der Architektur besonders ausgezeichnet haben.

(2)   Die Eignung der in Absatz 1 genannten Personen zum Archi-
tekten wird durch ein Prüfungszeugnis bescheinigt, das von dem
Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat dieser Person ausgestellt wird.

Artikel 6

Die von den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland
ausgestellten Bescheinigungen über die Gleichwertigkeit der nach
dem 8. Mai 1945 von den zuständigen Behörden der Deutschen
Demokratischen Republik ausgestellten Befähigungsnachweise und
der in Artikel 2 genannten Befähigungsnachweise werden nach
Maßgabe des genannten Artikels anerkannt.

Artikel 7

Jeder Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten und gleichzeitig
der Kommission so bald wie möglich das Verzeichnis der Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise mit, die in
seinem Hoheitsgebiet ausgestellt werden und die den in den Artikeln
3 und 4 genannten Kriterien genügen, sowie die Anstalten oder zu-
ständigen Stellen, die sie ausstellen.

Die erste Mitteilung erfolgt binnen zwölf Monaten nach Bekanntgabe
dieser Richtlinie.

Jeder Mitgliedstaat teilt in der gleichen Weise die eingetretenen Än-
derungen in bezug auf Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige
Befähigungsnachweise mit, die in seinem Hoheitsgebiet ausgestellt
werden, insbesondere dann, wenn sie nicht mehr den Anforderun-
gen der Artikel 3 und 4 genügen.

(2)   Die Verzeichnisse und ihre neuesten Fassungen werden von
der Kommission nach Ablauf von drei Monaten nach ihrer Mitteilung
zur Unterrichtung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht. Die Veröffentlichung eines Diploms, Prüfungszeugnis-
ses oder sonstigen Befähigungsnachweises wird jedoch in den in
Artikel 8 vorgesehenen Fällen aufgeschoben. Die Kommission ver-
öffentlicht in regelmäßigen Abständen konsolidierte Verzeichnisse.

Artikel 8

Hat ein Mitgliedstaat oder die Kommission Zweifel daran, daß Di-
plome , Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise
den in den Artikeln 3 und 4 geforderten Kriterien entsprechen, so
befaßt die Kommission den Beratenden Ausschuß für die Ausbildung
auf dem Gebiet der Architektur vor Ablauf von drei Monaten nach der
gemäß Artikel 7 Absatz 1 vorgenommenen Mitteilung. Der Ausschuß
gibt seine Stellungnahme binnen drei Monaten ab.

Binnen drei Monaten nach der Stellungnahme oder nach Ablauf der
für die Abgabe der Stellungnahme vorgesehenen Frist werden die
betreffenden Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähi-
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gungsnachweise veröffentlicht; hiervon ausgenommen sind die bei-
den folgenden Fälle:

- der ausstellende Mitgliedstaat ändert die nach Artikel 7 Absatz 1
vorgenommene Mitteilung

oder
- der Mitgliedstaat oder die Kommission greift auf Artikel 169 oder

Artikel 170 des Vertrages zurück, um den Gerichtshof der Euro-
päischen Gemeinschaft anzurufen.

Artikel 9

(1)   Der Ausschuß kann von einem Mitgliedstaat oder der Kommis-
sion in allen Fällen befaßt werden, in denen ein Mitgliedstaat oder
die Kommission Zweifel daran hat, daß Diplome, Prüfungszeugnisse
oder sonstige Befähigungsnachweise aus einem der im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Verzeichnisse
noch den Anforderungen der Artikel 3 und 4 genügen. Der Ausschuß
gibt seine Stellungnahme innerhalb von drei Monaten ab.

(2)   Die Kommission zieht ein Diplom aus einem der im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Verzeichnisse
entweder mit Zustimmung des betreffenden Mitgliedstaats oder auf-
grund eines Urteils des Gerichtshofs zurück.

Kapitel III
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnach-
weise, die Aufgrund erworbener Recht oder bestehender einzel-
staatlicher Vorschriften Zugang zu den Tätigkeiten auf dem Ge-
biet der Architektur eröffnen

Artikel 10

Jeder Mitgliedstaat erkennt die in Artikel 11 genannten Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise an, wel-
che die anderen Mitgliedstaaten den angehörigen der Mitgliedstaa-
ten ausstellen, die bereits zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser
Richtlinien im Besitz dieser Qualifikationen sind oder Studiengänge
begonnen haben, die zum Erwerb solcher Diplome, Prüfungszeug-
nisse und sonstige Befähigungsnachweise spätestens am Ende des
dritten Studienjahres nach dieser Bekanntgabe berechtigen, selbst
wenn sie den Mindestanforderungen der in Kapitel II genannten
Ausbildungsnachweise nicht genügen, und erkennt ihnen hinsichtlich
des Zugangs zu den in Artikel I genannten Tätigkeiten und deren
Ausübung unter Einhaltung des Artikels 23 in seinem Hoheitsgebiet
dieselbe Wirkung zu wie den Diplomen, Prüfungszeugnissen und
sonstigen Befähigungsnachweisen, die er selbst im  Fachgebiet der
Architektur ausstellt.

Artikel 11

Die Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach-
weise im Sinne des Artikels 10 sind

a) in Deutschland
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- die von Kunsthochschulen in den Studiengängen für Architektur
ausgestellten Prüfungszeugnisse ( Dipl.-Ing.-Architekt (HfBK))

- die in den Studiengängen für Architektur (Architektur/ Hoch-
bau)von den Technischen Hochschulen, den Technischen Uni-
versitäten, den Universitäten und, sofern diese Einrichtungen in
Gesamthochschulen aufgegangen sind, von den Gesamthoch-
schulen ausgestellten Prüfungszeugnisse (Dipl.-Ing. und andere
Bezeichnungen, die für diese Diplome gegebenenfalls später
vorgesehen werden);

- die in den Studiengängen für Architektur (Architektur/ Hochbau)
von Fachhochschulen und, sofern diese Einrichtungen in Ge-
samthochschulen aufgegangen sind, von den Gesamthoch-
schulen ausgestellten Prüfungszeugnisse; soweit die Studien-
dauer weniger als vier Jahre, mindesten jedoch drei Jahre be-
trägt, zusammen mit einer Bescheinigung über eine vierjährige
Berufserfahrung in der Bundesrepublik Deutschland, die gemäß
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 von der berufsständischen Ver-
tretung ausgestellt wird ( Ingenieurgrad und andere Bezeichnun-
gen, die für diese Diplome gegebenenfalls später vorgesehen
werden);

- die Prüfungszeugnisse, die vor dem 1. Januar 1973 in den Stu-
diengängen für Architektur von den Ingenieurschulen und Werk-
kunstschulen ausgestellt werden, zusammen mit einer Beschei-
nigung der zuständigen Behörden, daß der Betreffende eine
Prüfung aufgrund von Befähigungsnachweisen gemäß
Artikel 13 bestanden hat.

b) in Belgien

- die von den staatlichen Hochschulen für Architektur oder den
Höheren Instituten für Architektur ausgestellten Diplome (archi-
tecte – architect);

- die von der Provinzialhochschule für Architekten in Hasselt aus-
gestellten Diplome (architecte – architect);

- die von den königlichen Kunstakademien ausgestellten Diplome
(architecte – architect);

- die von Saint-Luc-Schulen ausgestellten Diplome (architecte –
architect);

- die Ingenieurdiplome von Hochschulabsolventen, die, zusam-
men mit einer vom Architektenverband ausgestellten Bescheini-
gung über die Ableistung eines Praktikums, das Recht zur Füh-
rung der Berufsbezeichnung „Architekt“ (architecte – architect)
verleihen;

- die vom zentralen oder staatlichen Prüfungsausschuß für Archi-
tekten ausgestellten Architektendiplome (architecte – architect);

- die Diplomingenieur-Architektenzeugnisse und die Ingenieur-
Architektenzeugnisse, die von den Fachbereichen für Ange-
wandte Wissenschaft der Hochschulen und von der Polytechni-
schen Abteilung von Mons ausgestellt werden (ingénieur-
architecte – ingénieur-architect);

c) in Dänemark

- von den staatlichen Architekturschulen Kopenhagen und Arhus
ausgestellte Prüfungszeugnisse (arkitekt);

- die vom Architektenausschuß gemäß dem Gesetz Nr. 202 vom
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28. Mai 1975 ausgestellte Zulassung (registreret arkitekt);
- die von den höheren Ingenieurschulen für Bauwesen ausge-

stellten Prüfungszeugnisse (bygningskonstruktor) zusammen mit
einer Bestätigung der zuständigen Behörden, daß der Betreffen-
de eine Prüfung aufgrund von Befähigungsnachweisen gemäß
Artikel 13 bestanden hat;

d) in Frankreich

- die bis 1959 vom Ministerium für Erziehungswesen und danach
vom Ministerium für kulturelle Angelegenheiten ausgestellten Ar-
chitekturdiplome „Diplôme par le Gouvernement“ (architecte
D.P.L.G);

- die von der Architektenfachschule ausgestellten Diplome (archi-
tecte D.E.S.A.);

- die seit 1955 von der Staatlichen Hochschule für Kunst und Ge-
werbe in Straßburg (frühere staatliche Lehranstalt für Ingenieu-
re), Abteilung Architektur, ausgestellten Diplome (architecte
E.N.S.A.I.S.);

e) in Griechenland

- die vom Metsovion Polytechnion, Athen, ausgestellten Diplome
eines Ingenieur-Architekten in Verbindung mit einer Bescheini-
gung der Ingenieurskammer Griechenlands, die zur Ausübung
der Tätigkeiten im Bereich der Architektur berechtigt;

- die vom Aristotelion Panepistimion, Saloniki, ausgestellten Di-
plome eines Ingenieur-Architekten in Verbindung mit einer Be-
scheinigung der Ingenieurskammer Griechenlands, die zur Aus-
übung der Tätigkeiten im Bereich der Architektur berechtigt;

- die vom Metsovion Polytechnion, Athen, ausgestellten Diplome
eines Ingenieurs-Bauingenieurs in Verbindung mit einer Be-
scheinigung der Ingenieurskammer Griechenlands, die zur Aus-
übung der Tätigkeiten im Bereich der Architektur berechtigt;

- die vom Aristotelion Panepistimion, Saloniki, ausgestellten Di-
plome eines Ingenieurs-Bauingenieurs in Verbindung mit einer
Bescheinigung der Ingenieurskammer Griechenlands, die zur
Ausübung der Tätigkeiten im Bereich der Architektur berechtigt;

- die vom Panepistimon Thrakis ausgestellten Diplome eines In-
genieurs-Bauingenieurs in Verbindung mit einer Bescheinigung
der Ingenieurskammer Griechenlands, die zur Ausübung der Tä-
tigkeiten im Bereich der Architektur berechtigt;

- die vom Panepistimion Patron ausgestellten Diplome eines In-
genieurs-Bauingenieurs in Verbindung mit einer Bescheinigung
der Ingenieurskammer Griechenlands, die zur Ausübung der Tä-
tigkeiten, im Bereich der Architektur berechtigt;

f) in Irland

- der Graduierten in Architektur des „University College“, Dublin,
von der „National University of Ireland“ verliehene Titel „Bachelor
of Architecture“ (B. Arch. (N.U.I.));

- das vom „College of Technology“, Dublin, Bolton Street, ausge-
stellte Architekturdiplom mit Hochschulcharakter (Dipl. Arch.);

- die Urkunde über die Zugehörigkeit zum „Royal Institute of Ar-
chitects of Ireland“ als assoziiertes Mitglied (A.R.I.A.I.);

- die Urkunde über die Zugehörigkeit zum „Royal Institute of Ar-
chitects of Ireland“ als Mitglied (M.R.I.A.I.);
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g) in Italien

- das von den Universitäten, den polytechnischen Instituten und
den Hochschulinstituten in Venedig und Reggio Calabria ausge-
stellte Diplom „laurea in architettura“ zusammen mit dem zur un-
abhängigen Ausübung des Architektenberufs berechtigenden
Diplom, das vom Unterrichtsministerium ausgestellt wird, nach-
dem der Kandidat vor einem zuständigen Ausschuß das Staats-
examen bestanden hat, das zur unabhängigen Ausübung des
Architektenberufs berechtigt (dott. Architetto);

- das von den Universitäten und den polytechnischen Instituten
ausgestellte Diplom „laurea in ingegneria“ auf dem Gebiet des
Bauwesens zusammen mit dem zur unabhängigen Ausübung
eines Berufs auf dem Gebiet der Architektur berechtigenden Di-
plom, das vom Unterrichtsministerium ausgestellt wird, nachdem
der Kandidat vor einem Ausschuß das Staatsexamen bestanden
hat, das ihn zur unabhängigen Ausübung des Berufes berechtigt
(dott. Ing. Architetto oder dott. Ing. in ingegneria civile);

h) in den Niederlanden

- eine von den technischen Hochschulen in Delft oder Eindhoven
für den Studiengang Architektur ausgestellte Bescheinigung
über das erfolgreich abgelegte Architektur-Abschlußexamen
(bouwkundig ingenieur);

- die Diplome der staatlich anerkannten Bauakademien (architect);
- die bis 1971 von den ehemaligen Instituten für Architekten (Ho-

ger Bouwkunstonderricht) ausgestellten Diplome (architect
HBO);

- die bis 1970 von den ehemaligen Instituten für Architekten
(Voortgezet Bouwkunstonderricht) ausgestellten Diplome (ar-
chitect VBO);

- eine Bescheinigung, dass der Betreffende eine Prüfung durch
den Architektenrat der „Bond van Nederlandse Architecten“
(Niederländischer Architektenverband BNA) bestanden hat (ar-
chitect);

- das Diplom der Stichting Instituut voor Architectuur (IVA), das als
Abschluß eines mindestens 4 Jahre umfassenden Studiengangs
an dem genannten Institut erworben wurde (architect), zusam-
men mit einer Bescheinigung der zuständigen Stellen, dass der
Betreffende eine Prüfung aufgrund von Befähigungsnachweisen
gemäß Artikel 13 bestanden hat;

- eine Bescheinigung der zuständigen Stellen, dass der Betreffen-
de vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie an der
Technischen Hochschule in Delft oder Eindhoven das Examen
als „kandidaat in de bouwkunde“ abgelegt und während eines
Zeitraums von wenigstens fünf Jahren unmittelbar vor diesem
Zeitpunkt eine Architektentätigkeit von Art und Umfang ausgeübt
hat, die nach niederländischen Maßstäben eine ausreichende
Befähigung zur Ausübung dieser Tätigkeiten gewährleisten (ar-
chitect);

- eine Bescheinigung der zuständigen Stellen, die nur Personen
erteilt wird, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richt-
linie vierzig Jahre alt waren, und aus der hervorgeht, dass der
Betreffende während eines Zeitraums von wenigstens fünf Jah-
ren unmittelbar vor diesem Zeitpunkt eine Architektentätigkeit
von Art und Umfang ausgeübt hat, die nach niederländischen
Maßstäben eine ausreichende Befähigung für die Ausübung die-
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ser Tätigkeiten gewährleisten (architect).

Die im siebten und achten Gedankenstrich genannten Bescheini-
gungen brauchen nach Inkrafttreten von Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften für die Aufnahme und Ausübung von Tätigkeiten auf
dem Gebiet der Architektur unter der Berufsbezeichnung „Architekt“
in den Niederlanden nicht mehr anerkannt zu werden, sofern diese
Bescheinigungen nach den genannten Vorschriften den Zugang zu
diesen Tätigkeiten unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ nicht
ermöglichen;

i) im Vereinigten Königreich

- die Befähigungsnachweise, die nach bestandener Prüfung

-  vom Royal Institute of British Architects
      -  von den Architekturschulen an:
         - den Universitäten
         - den Polytechnischen Schulen
         - den Colleges
         - den Akademien (private Colleges)
         - den Technologie- und Kunstschulen

verliehen wurden und zur Zeit der Genehmigung der Richtlinie vom
„Architects Registration Council“ des Vereinigten Königreichs zwecks
Zulassung zur Eintragung in das Register anerkannt wurden (Archi-
tect);

- eine Bescheinigung, wonach ihr Inhaber gemäß Abschnitt 6
Absatz 1 Buchstaben a), b) oder d) des Architects Registration
Act von 1931 ein erworbenes Recht auf das Führen der Berufs-
bezeichnung „Architekt“ hat (Architect);

- eine Bescheinigung, wonach ihr Inhaber gemäß Abschnitt 2 des
Architects Registration Act von 1938 ein erworbenes Recht auf
das Führen der Berufsbezeichnung „Architekt“ hat (Architect).

Artikel 12

Unbeschadet des Artikels 10 erkennt jeder Mitgliedstaat für den Zu-
gang zu den Tätigkeiten des Artikels 1 und die Ausübung dieser
Tätigkeiten unter der Berufsbezeichnung „Architekt“ folgende Be-
scheinigungen an und billigt ihnen in seinem Hoheitsgebiet die glei-
che Wirkung zu wie den Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonsti-
gen Befähigungsnachweisen für Architekten, die von ihm erteilt wer-
den:

- die Bescheinigungen für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten,
die von anderen Mitgliedstaaten erteilt werden, welche zum
Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie eine Regelung für
den Zugang zu den und für die Ausübung der in Artikel 1 ge-
nannten Tätigkeiten unter der Berufsbezeichnung “Architekt“
kennen und wonach die Inhaber im Rahmen dieser Regelung
vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie berechtigt waren, die Be-
rufsbezeichnung „Architekt“ zu führen und tatsächlich die be-
treffenden Tätigkeiten mindestens drei aufeinanderfolgende Jah-
re innerhalb der fünf der Ausstellung dieser Bescheinigung vor-
ausgehenden Jahre ausgeübt haben.

- die Bescheinigungen für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten,
die von den Mitgliedstaaten erteilt werden, welche zwischen dem
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Zeitpunkt der Bekanntgabe und der Durchführung der Richtlinie
eine Regelung über den Zugang zu den und die Ausübung der in
Artikel 1 genannten Tätigkeiten unter der Berufsbezeichnung
„Architekt“ zu führen, und im Rahmen dieser Regelung tatsäch-
lich die betreffenden Tätigkeiten mindestens drei aufeinanderfol-
gende Jahre innerhalb der fünf Jahre vor der Ausstellung dieser
Bescheinigungen ausgeübt hat.

Artikel 13

Die Prüfung aufgrund von Befähigungsnachweisen im Sinne von
Artikel 11 Buchstabe a) vierter Gedankenstrich, Artikel 11 Buchstabe
c) dritter Gedankenstrich, Artikel 11 Buchstabe h) sechster Gedan-
kenstrich, besteht aus der Bewertung der Pläne, die der Kandidat
während einer mindestens sechsjährigen tatsächlich ausgeübten
Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 erstellt und ausgeführt hat.

Artikel 14

Die von den zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland
ausgestellten Bescheinigungen über die Gleichwertigkeit der nach
dem 8. Mai 1945 von den zuständigen Behörden der Deutschen
Demokratischen Republik ausgestellten Befähigungsnachweise und
der in Artikel 11 genannten Befähigungsnachweise werden nach
Maßgabe dieses Artikels anerkannt.

Artikel 15

Unbeschadet des Artikels 5 wird das Großherzogtum Luxemburg
ermächtigt, die Anwendung der Artikel 10, 11 und 12 hinsichtlich der
Anerkennung von nicht von Hochschulen ausgestellten Diplomen,
Prüfungszeugnissen oder sonstigen Befähigungsnachweisen wäh-
rend einer Übergangszeit von viereinhalb Jahren nach dem Zeit-
punkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie auszusetzen, um Wettbe-
werbsverzerrungen zu vermeiden.

Kapitel IV
Führen der Ausbildungsbezeichnung

Artikel 16

(1) Unbeschadet des Artikels 23 tragen die Aufnahmemitgliedstaa-
ten dafür Sorge, dass die Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-
ten, die die Voraussetzungen der Kapitel II oder III erfüllen, zum
Führen ihrer im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden
rechtmäßigen Ausbildungsbezeichnung und gegebenenfalls der
betreffenden Abkürzung in der Sprache dieses Staates berech-
tigt sind. Sie können vorschreiben, dass neben dieser Bezeich-
nung Name und Ort der Lehranstalt oder des Prüfungsaus-
schusses, die bzw. der diese Ausbildungsbezeichnung verliehen
hat, aufgeführt werden.

(2)   Kann die Ausbildungsbezeichnung des Heimat- oder Herkunfts-
staats im Aufnahmemitgliedstaat mit einer Bezeichnung verwechselt
werden, die in diesem Staat eine zusätzliche Ausbildung voraus-
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setzt, die von dem Begünstigten nicht erworben wurde, so kann der
Aufnahmemitgliedstaat vorschreiben, dass der Begünstigte seine im
Heimat. oder Herkunftsstaat gültige Ausbildungsbezeichnung in ei-
ner vom Aufnahmemitgliedstaat festgelegten Form verwendet.

Kapitel V
Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des
Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstlei-
stungsverkehr

A. Besondere Bestimmungen betreffend das Niederlassungs-
recht

Artikel 17

(1)   Der Aufnahmemitgliedstaat, der von den eigenen Staatsangehö-
rigen für die erstmalige Aufnahme einer Tätigkeit im Sinne des Arti-
kels 1 einen Zuverlässigkeitsnachweis verlangt, erkennt bei Staats-
angehörigen anderer Mitgliedstaaten als ausreichenden Beweis eine
von der zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftsstaats
ausgestellte Bescheinigung an, aus der hervorgeht, dass die gefor-
derte Zuverlässigkeit gegeben ist.

(2)   Wird im Heimat- oder Herkunftsstaat für die erstmalige Aufnah-
me der betreffenden Tätigkeit ein Zuverlässigkeitsnachweis nicht
verlangt, so kann der Aufnahmemitgliedstaat von den Staatsangehö-
rigen dieses Heimat- oder Herkunftsstaates einen Strafregisteraus-
zug oder, wenn dieser nicht beigebracht werden kann, einen gleich-
wertigen Nachweis verlangen, der von der zuständigen Behörde des
Heimat- oder Herkunftsstaats ausgestellt ist.

(3)   Wird im Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat das in Absatz 2
genannte Dokument nicht ausgestellt, so kann es durch eine eides-
stattliche Erklärung – oder in den Staaten, in denen es keine eides-
stattliche Erklärung gibt, durch eine feierliche Erklärung – ersetzt
werden, die der Betreffende vor einer zuständigen Justiz- oder Ver-
waltungsbehörde oder gegebenenfalls vor einem Notar oder einer
entsprechenden bevollmächtigten Berufsorganisation des Heimat-
oder Herkunftsmitgliedstaats, die eine dieser eidesstattlichen oder
feierlichen Erklärungen bestätigende Bescheinigung ausstellen, ab-
gegeben hat.

(4)   Hat der Aufnahmemitgliedstaat Kenntnis von schwerwiegenden
und genau bestimmten Tatbeständen, die vor der Niederlassung des
Betreffenden in diesem Staat außerhalb seines Hoheitsgebiets ein-
getreten sind, oder von unrichtigen Angaben in der in Absatz 3 ge-
nannten Erklärung, die sich im Aufnahmemitgliedstaat auf die Auf-
nahme der betreffenden Tätigkeit auswirken können, so kann er den
Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat davon unterrichten.

Der Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat prüft die Richtigkeit der
Tatbestände, sofern sie sich in diesem Mitgliedstaat auf die Aufnah-
me der betreffenden Tätigkeit auswirken könnten. Die Behörden
dieses Staates legen Art und Umfang der Prüfung, die durchzufüh-
ren ist, selbst fest und unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat über
Folgerungen, die sie hinsichtlich der von ihnen ausgestellten Be-
scheinigungen und Nachweise daraus ziehen.
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(5)   Die Mitgliedstaaten sorgen für die Vertraulichkeit der übermit-
telten Angaben.

Artikel 18

(1)   Bestehen in einem Aufnahmemitgliedstaat bezüglich der Aus-
übung einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften über den Nachweis der Zuverlässigkeit einschließ-
lich Vorschriften über Disziplinarmaßnahmen wegen schwerwiegen-
den standeswidrigen Verhaltens oder über die Verurteilung wegen
strafbarer Handlungen, so übermittelt der Heimat- oder Herkunfts-
mitgliedstaat dem Aufnahmemitgliedstaat die erforderlichen Aus-
künfte über die gegen den Betreffenden verhängten beruflichen oder
administrativen Maßnahmen oder Sanktionen sowie über die
Strafsanktionen, welche die Ausübung des Berufs im Heimat- oder
Herkunftsmitgliedstaat betreffen.

(2)   Hat der Aufnahmemitgliedstaat von schwerwiegenden und ge-
nau bestimmten Tatbeständen Kenntnis, die vor der Niederlassung
des Betreffenden in diesem Staat außerhalb seines Hoheitsgebiets
eingetreten sind und die sich im Aufnahmemitgliedstaat auf die Aus-
übung der betreffenden Tätigkeit auswirken können, so kann er den
Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat davon unterrichten.

Der Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat prüft die Richtigkeit der
Tatbestände, sofern sie sich in diesem Mitgliedstaat auf die Aus-
übung der betreffenden Tätigkeit auswirken könnten. Die Behörden
dieses Staates legen Art und Umfang der Prüfung, die durchzufüh-
ren ist, selbst fest und unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat über
die Folgerungen , die sie hinsichtlich der von ihnen gemäß Absatz 1
übermittelten Auskünfte ziehen.

(3)   Die Mitgliedstaaten sorgen für die Vertraulichkeit der übermit-
telten Angaben.

Artikel 19

Die in den Artikeln 17 und 18 genannten Bescheinigungen dürfen bei
ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate sein.

Artikel 20

(1)   Das Verfahren für die Zulassung des Begünstigten zur Aufnah-
me einer Tätigkeit im Sinne des Artikels 1 in Übereinstimmung mit
den Artikeln 17 und 18 muß innerhalb kürzester Frist, spätestens
aber drei Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen des
Betreffenden abgeschlossen werden, und zwar unbeschadet der
Fristen, die sich aus der etwaigen Einlegung eines Rechtsmittels im
Anschluß an dieses Verfahren ergeben können.

(2)   In den in Artikel 17 Absatz 4 und in Artikel 18 Absatz 2 genann-
ten Fällen wird der Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist durch den
Antrag auf Überprüfung ausgesetzt.

Der konsultierte Mitgliedstaat muß seine Antwort binnen drei Mona-
ten erteilen.

Der Aufnahmemitgliedstaat setzt das in Absatz 1 genannte Verfah-
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ren fort, sobald diese Antwort vorliegt oder diese Frist abgelaufen ist.

Artikel 21

Wird in einem Aufnahmemitgliedstaat von dessen Staatsangehöri-
gen für die Aufnahme und Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des
Artikels 1 eine Eidesleistung oder eine feierliche Erklärung verlangt,
so sorgt dieser Mitgliedstaat dafür, daß den Staatsangehörigen der
anderen Mitgliedstaaten, die die Formel dieses Eides oder dieser
feierlichen Erklärung nicht benutzen können, eine geeignete, gleich-
wertige Formel zur Verfügung steht.

B. Besondere Bestimmungen betreffend den Dienstleistungs-
verkehr

Artikel 22

(1)   Wird in einem Mitgliedstaat von den eigenen Staatsangehörigen
für eine Aufnahme oder Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Arti-
kels 1 eine Genehmigung oder die Eintragung oder Mitgliedschaft
bei einem Berufsverband oder einer Berufskörperschaft verlangt, so
befreit dieser Mitgliedstaat im Falle der Erbringung von Dienstlei-
stungen die Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten von
dieser Auflage.

Der Begünstigte hat beim Erbringen von Dienstleistungen die glei-
chen Rechte und Pflichten wie die Staatsangehörigen des Aufnah-
memitgliedstaats; insbesondere unterliegt er den beruflichen und
administrativen Disziplinarvorschriften dieses Mitgliedstaats.

Zu diesem Zweck und zusätzlich zu der in Absatz 2 vorgesehenen
Anzeige über die Dienstleistung können die Mitgliedstaaten , um die
in ihrem Hoheitsgebiet geltenden Disziplinarvorschriften anwenden
zu können, eine vorübergehende, automatisch eintretende Eintra-
gung oder Pro-forma-Mitgliedschaft bei einem Berufsverband, einer
Berufskörperschaft oder eine Eintragung in einem Register vorse-
hen, sofern dadurch die Dienstleistung in keiner Weise verzögert
oder erschwert und für den Dienstleistungserbringer durch keine
zusätzlichen Kosten versteuert wird.

Trifft der Aufnahmemitgliedstaat in Anwendung des Unterabsatzes 2
eine Maßnahme oder hat er Kenntnis von Tatbeständen, die diesen
Vorschriften zuwiderlaufen , so unterrichtet er davon unverzüglich
den Mitgliedstaat, in dem sich der Begünstigte niedergelassen hat.

(2)   Der Aufnahmemitgliedstaat kann vorschreiben, dass der Be-
günstigte die Erbringung seiner Dienstleistung den zuständigen Be-
hörden vorher anzeigt, falls sie die Durchführung eines Vorhabens
im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats zur Folge hat.

Nach den Absätzen 1 und 2 kann der Aufnahmemitgliedstaat von
dem Begünstigten ein oder mehrere Dokumente mit folgenden An-
gaben verlangen:

- die in Absatz 2 genannte Anzeige,
- eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass der Begünstigte
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die betreffenden Tätigkeiten im Mitgliedstaat seiner Niederlas-
sung rechtmäßig ausübt,

- eine Bescheinigung, aus der hervorgeht, das der Begünstigte
das/den oder die für die Erbringung der betreffenden Dienstlei-
stung erforderlichen Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen
Befähigungsnachweise, die den Kriterien des Kapitels II bzw. III
dieser Richtlinie entsprechen, besitzt,

- gegebenenfalls die in Artikel 23 Absatz 2 genannte Bescheini-
gung.

(4)   Das oder die in Absatz 3 vorgesehenen Dokumente dürfen bei
ihrer Vorlage nicht älter als 12 Monate sein.

(5)   Entzieht ein Mitgliedstaat einem seiner Staatsangehörigen oder
einem in seinem Hoheitsgebiet ansässigen Staatsangehörigen eines
anderen Mitgliedstaats ganz oder teilweise und vorübergehend oder
endgültig das Recht auf Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des Arti-
kels1, so sorgt er je nach Fall für den vorübergehenden oder endgül-
tigen Entzug der in Absatz 3 unter dem zweiten Gedankenstrich
genannten Bescheinigung.

C. Gemeinsame Bestimmungen betreffend das Niederlas-
sungsrecht und den freien Dienstleistungsverkehr

Artikel 23

(1)   Bestehen in einem Aufnahmemitgliedstaat Vorschriften über das
Führen der Berufsbezeichnung „Architekt“ im Zusammenhang mit
einer der Tätigkeiten im Sinne des Artikels 1, so führen die Staats-
angehörigen der übrigen Mitgliedstaaten, die die in Kapitel II vorge-
sehenen Bedingungen erfüllen oder deren in Artikel 11 genannte
Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise
aufgrund von Artikel 10 anerkannt worden sind, die Berufsbezeich-
nung des Aufnahmemitgliedstaats und verwenden deren Abkürzung,
gegebenenfalls nachdem sie die in bezug auf das erforderliche
Praktikum in diesem Staat gestellten Bedingungen erfüllt haben.

(2)   Wird in einem Mitgliedstaat die Aufnahme der in Artikel 1 ge-
nannten Tätigkeiten oder deren Ausübung unter der Berufsbezeich-
nung „Architekt“ außer von der Erfüllung der in Kapitel II genannten
Erfordernisse oder dem Besitz eines Diploms, Prüfungszeugnisses
oder sonstigen Befähigungsnachweises nach Artikel 11 vom Erwerb
entsprechender praktischer Erfahrungen während eines bestimmten
Zeitraums abhängig gemacht, so erkennt der betreffende Mitglied-
staat als ausreichenden Nachweis eine Bescheinigung des Heimat-
oder Herkunftsmitgliedstaats an, aus der hervorgeht, daß solche
praktischen Erfahrungen während einer entsprechenden Dauer im
Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat erworben worden sind. Die in
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Bescheinigung wird als
ausreichender Nachweis im Sinne des vorliegenden Absatzes aner-
kannt.

Artikel 24

(1)   Wird in dem Aufnahmemitgliedstaat von den Staatsangehörigen
für die Aufnahme oder Ausübung einer der Tätigkeiten im Sinne des
Artikels 1 der Nachweis verlangt, daß sie in der Vergangenheit nicht
in Konkurs gegangen sind, und enthalten die gemäß den Artikeln 17
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und 18 erteilten Auskünfte keinen solchen Nachweis, so erkennt der
betreffende Staat bei den Begünstigten eine vom Betreffenden vor
der zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder
einer entsprechend bevollmächtigten Berufsorganisation des Hei-
mat- oder Herkunftsmitgliedstaats abgegebene eidesstattliche Erklä-
rung oder, sofern eine solche in dem betreffenden Staat nicht vorge-
sehen ist, feierliche Erklärung an; die Behörde, der Notar oder die
Berufsorganisation stellen eine diese eidesstattliche feierliche Erklä-
rung bestätigende Bescheinigung aus.

Ist im Aufnahmemitgliedstaat ein Nachweis über die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit zu erbringen, so erkennt dieser Staat entsprechende
Bescheinigungen von Banken der anderen Mitgliedstaaten als
gleichwertig mit den in seinem eigenen Hoheitsgebiet ausgestellten
Bescheinigungen an.

(2)   Die in Absatz 1 genannten Unterlagen dürfen bei ihrer Vorlage
nicht älter als drei Monate sein.

Artikel 25

(1)   Wird in einem Aufnahmemitgliedstaat von den Staatsangehöri-
gen für die Aufnahme oder Ausübung einer der –Tätigkeiten im Sin-
ne des Artikels 1 der Nachweis verlangt, daß sie durch eine Versi-
cherung für die finanziellen Folgen ihrer beruflichen Haftpflicht ge-
deckt sind, so erkennt dieser Staat die von den Versicherungsträ-
gern der anderen Mitgliedstaaten ausgestellten Bescheinigungen an.
In der betreffenden Bescheinigung ist anzugeben, daß der Versiche-
rer hinsichtlich der Einzelheiten und des Umfangs der Garantie den
im Aufnahmemitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften Rechnung
getragen hat.

(2)   Die in Absatz 1 genannte Bescheinigung darf bei ihrer Vorlage
nicht älter als drei Monate sein.

Artikel 26

(1)   Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
den Begünstigten die Möglichkeit zu geben, Informationen über die
Standesregeln des Aufnahmemitgliedstaats zu erhalten.

Zu diesem Zweck können sie Informationsstellen einrichten, bei de-
nen sich die Begünstigten die erforderlichen Informationen beschaf-
fen können. Die Aufnahmemitgliedstaaten können den Begünstigten
im Falle der Niederlassung die Verpflichtung auferlegen, mit diesen
Stellen Verbindung aufzunehmen.

(2)   Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 1 genannten Stellen
bei den zuständigen Behörden und Stellen, die sie innerhalb der in
Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 1 vorgesehenen Frist bestimmen,
einrichten.

(3)   Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die Begünstigten
gegebenenfalls, in ihrem Interesse und im Interesse ihrer Kunden,
die Sprachkenntnisse erwerben, die sie für die Ausübung ihrer Be-
rufstätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat brauchen.
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Kapitel VI
Schlußbestimmungen

Artikel 27

Bei begründeten Zweifeln kann der Aufnahmemitgliedstaat von den
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem ein Diplom, Prü-
fungszeugnis oder sonstiger Befähigungsnachweis im Sinne der
Kapitel II und III ausgestellt worden ist, die Bestätigung verlangen,
daß dieses Diplom, Prüfungszeugnis oder der sonstige Befähi-
gungsnachweis echt ist.

Artikel 28

Die Mitgliedstaaten bezeichnen innerhalb der in Artikel 31 Absatz 1
Unterabsatz 1 vorgesehenen Frist die Behörden und Stellen, die für
die Erteilung oder Entgegennahme der in dieser Richtlinie genann-
ten Diplome, Prüfungszeugnisse, sonstigen Befähigungsnachweise,
Bescheinigungen und Informationen zuständig sind, und unterrichten
unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission.

Artikel 29

Diese Richtlinie gilt auch für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten,
die nach der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 eine Tätigkeit im Sinne
des Artikels 1 als Angestellten ausüben oder ausüben werden.

Artikel 30

Spätestens drei Jahre nach Ablauf der in Artikel 31 Absatz 1 Unter-
absatz 1 vorgesehenen Frist führt die Kommission auf der Grundlage
der bis dahin erworbenen Erfahrungen eine Überprüfung dieser
Richtlinie durch und legt dem Rat, soweit erforderlich, nach Anhö-
rung des Beratenden Ausschusses Änderungsvorschläge vor. Der
Rat prüft diese Vorschläge innerhalb eines Jahres.

Artikel 31

(1)   Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
dieser Richtlinie binnen vierundzwanzig Monaten nach dem Zeit-
punkt ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen die Kommissi-
on unverzüglich davon in Kenntnis.

Die Mitgliedstaaten haben jedoch eine Frist von drei Jahren ab dem
Zeitpunkt dieser Bekanntgabe, um Artikel 22 dieser Richtlinie nach-
zukommen.

(2)   Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 32

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Geschehen zu Luxemburg am 10. Juni 1985.

Im Namen des Rates
Der Präsident
M. FIORET

BESCHLUSS DES RATES
vom 10. Juni 1985

zur Einsetzung des Beratenden Ausschusses für die Ausbil-
dung auf dem Gebiet der Architektur

(85/385/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN-

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft,

nach Kenntnisnahme von dem Entwurf der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In seiner Entschließung vom 6. Juni 1974 betreffend die gegenseiti-
ge Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen
Befähigungsnachweise (1) hat sich der Rat für die Einsetzung bera-
tender Ausschüsse ausgesprochen.

Im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Prüfungs-
zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise auf den Gebiet der
Architektur ist es wichtig, dass ein vergleichbar anspruchsvolles
Niveau der Ausbildung gewährleistet wird.

Es ist wünschenswert, als Beitrag zur Erreichung dieses Ziels einen
Beratenden Ausschuß zur Beratung der Kommission einzusetzen –

BESCHLIESST:

Artikel 1

Es wird ein Beratender Ausschuß für die Ausbildung auf dem Gebiet
der Architektur, nachstehend „Ausschuß“ genannt, bei der Kommis-
sion eingesetzt.

Artikel 2

(1)   Aufgabe des Ausschusses ist es, zur Gewährleistung eines
vergleichbar anspruchsvollen Niveaus der Ausbildung auf dem Ge-
biet der Architektur in der Gemeinschaft beizutragen.

 ______________________________________________________
(1) ABL. Nr. C 98 vom 28. 8. 1974, S. 1.
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2)   Dazu bedient er sich insbesondere der folgenden Mittel:

- umfassender Informationsaustausch über die Methoden der
Ausbildung sowie über den Inhalt, das Niveau und die Struktur
des theoretischen und praktischen Unterrichts in den Mitglied

- staaten;
- Gedankenaustausch und Konsultationen, um zu gemeinsamen

Konzeptionen hinsichtlich des bei der Ausbildung auf dem Ge-
biet der Architektur zu erreichenden Niveaus sowie gegebenen-
falls hinsichtlich der Struktur und des Inhalts dieser Ausbildung
einschließlich der Kriterien über die praktische Erfahrung zu ge-
langen;

- ständige Beobachtung des Prozesses der Anpassung der Aus-
bildung auf dem Gebiet der Architektur an die Entwicklung der
Lehrmethoden und an die neuen Probleme, die sich für die Ar-
chitekten aus der sozialen, wissenschaftlichen und technischen
Entwicklung ergeben, sowie an den Umweltschutz.

(3)   Der Ausschuß nimmt die ihm von der Richtlinie 85/384/EWG
des Rates vom 10. Juni 1985 für die gegenseitige Anerkennung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise
auf dem Gebiet der Architektur und für Maßnahmen zur Erleichte-
rung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und des
Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr (2) übertragenen beraten-
den Aufgaben wahr.

(4)   Der Ausschuß übermittelt der Kommission und den Mitglied-
staaten seine Stellungnahmen und Empfehlungen, die gegebenen-
falls Vorschläge zur Änderung der die Ausbildung auf dem Gebiet
der Architektur betreffenden Artikel der Richtlinie 85/384/EWG ent-
halten.

(5)   Der Ausschuß berät die Kommission auch in jeder anderen
Frage der Ausbildung auf dem Gebiet der Architektur, die ihm die
Kommission zuweist.

Artikel 3

(1)   Der Ausschuß besteht aus drei Sachverständigen je Mitglied-
staat, und zwar

- einem Sachverständigen aus dem praktizierenden Berufsstand,
- einem Sachverständigen aus den Hochschulen oder aus ver-

gleichbaren Lehranstalten für Architektur,
- einem Sachverständigen aus den zuständigen staatlichen Be-

hörden des Mitgliedstaats.

(2)   Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter. Der Stellvertreter ist
berechtigt, an den Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen.

(3)   Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Mitglieder und Stellver-
treter werden von den Mitgliedstaaten benannt. Die in Absatz 1 er-
ster und zweiter Gedankenstrich aufgeführten Mitglieder und ihre
Stellvertreter werden auf Vorschlag und nach angemessener Anhö-
rung der Angehörigen des praktizierenden Berufsstandes sowie der
Hochschulen oder vergleichbaren Lehranstalten für Architektur

 _____________________________________________________
(2) ABl. Nr. L 223 vom 21. 8. 1985, S. 15.
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benannt. Die in dieser Weise benannten Mitglieder des Ausschusses
und ihre Stellvertreter werden vom Rat ernannt.

Artikel 4

(1)   Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses beträgt drei Jahre.
Nach Ablauf dieses Zeitraums bleiben die Mitglieder im Amt, bis ein
Nachfolger für sie bestellt oder ihre Amtszeit erneuert wird.

(2)   Vor Ablauf der drei Jahre endet die Amtszeit eines Mitglieds
durch seinen Rücktritt, seine Tod oder seine Ersetzung durch ein
anderes Mitglied nach dem in Artikel 3 vorgesehenen Verfahren. Das
neue Mitglied wird für die Dauer der noch verbleibenden Amtszeit
ernannt.

Artikel 5

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und zwei
stellvertretende Vorsitzende. Er gibt sich eine Geschäftsordnung. Die
Tagesordnung für die Sitzungen wird vom Vorsitzenden des Aus-
schusses im Benehmen mit der Kommission festgelegt.

Artikel 6

Der Abschluß kann Arbeitsgruppen einsetzen und in den besonde-
ren Fragen, die sich bei seiner Arbeit ergeben, Beobachter oder
Sachverständige zur Unterstützung heranziehen oder zulassen.

Artikel 7

Die Kommission nimmt die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses
wahr.

Geschehen zu Luxemburg am 10. Juni 1985.

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. FIORET

EMPFEHLUNG DES RATES
vom 10. Juni 1985

betreffend die Inhaber eines in einem Drittland erteilten Diploms
auf dem Gebiet der Architektur

(85/386/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN –

bei der Genehmigung der Richtlinie 85/384/EWG vom 10. Juni 1985
für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfzeugnisse und
sonstigen Befähigungsnachweise auf dem Gebiet der Architektur
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und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung
des Niederlassungsrechts und des Rechts auf freien Dienstlei-
stungsverkehr (1);

mit der Feststellung, daß diese Richtlinie nur die einem Staatsange-
hörigen der Mitgliedstaaten von einem anderen Mitgliedstaat ausge-
stellten Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungs-
nachweise betrifft;

in dem Bestreben jedoch, der besonderen Lage der Staatsangehöri-
gen der Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, die ihre Studien in
einem Drittland absolviert haben und Inhaber eines Diploms auf dem
Gebiet der Architektur sind, das nach den Rechtsvorschriften eines
Mitgliedstaats staatlich anerkannt wird –

EMPFIEHLT

den Regierungen der Mitgliedstaaten, den genannten Personen die
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten auf dem Gebiet der Archi-
tektur in der Gemeinschaft durch Anerkennung dieser Diplome in
ihrem Hoheitsgebiet erleichtern.

Geschehen zu Luxemburg am 10. Juni 1985

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. FIORET

_____________________________________________________
 (1) ABl. Nr. L 223 vom 21. 8. 1985, S. 15.


